
München, 04.11.2005 

Mandantenrundschreiben November 2005 
 
 
Sehr geehrter Internetuser, 
sehr geehrte Internetuserin, 
 
nachfolgend möchten wir Sie nun mit den steuerlichen Neuerungen der letzten Mona-
te vertraut machen. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder wertvolle Informationen zur 
Verfügung stellen können. 
 

Termine November 2005 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag2

10.11.2005 14.11.2005 10.11.2005 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer nach dem 31.12.2004 erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer3 10.11.2005 14.11.2005 10.11.2005 
Gewerbesteuer 15.11.2005 18.11.2005 15.11.2005 
Grundsteuer 15.11.2005 18.11.2005 15.11.2005 

 
1  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 

10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszu-
schläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf 
dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Für den abgelaufenen Monat. 
3  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vier-

teljahreszahlern mit Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

Grundsteuer bei eigener Wohnnutzung verfassungswidrig? 
Seit dem 1. August 2005 ist das Bundesverfassungsgericht aufgerufen, über die Verfassungs-
mäßigkeit der Grundsteuer bei Nutzung des Grundstücks zu eigenen Wohnzwecken zu ent-
scheiden. Vom Gericht muss geklärt werden, ob die Eigentumsgarantie es verbietet, auf Ge-
genstände des persönlichen Gebrauchsvermögens steuerlich zuzugreifen. Bei der Grundsteuer 
könnte es sich um eine Substanz- oder Sollertragsteuer handeln, die nach Ansicht des Bundes-
verfassungsgerichts nicht zulässig ist. Eine Substanzbesteuerung könnte vorliegen, weil selbst 
genutztes Grundvermögen keinen Ertrag abwirft. Damit würde nur ein theoretisch erzielbarer 
Ertrag und nicht der tatsächliche Ertrag, wie bei der Einkommensteuer, besteuert. Das ist nur 
bei besonderen staatlichen Ausnahmelagen (Reparationszahlungen nach Kriegsende) zulässig. 
Um das anhängige Verfahren zu nutzen, müssen Rechtsmittel eingelegt werden. 
Die Grundsteuer wird in einem zweistufigen Verfahren festgesetzt. Zunächst erlässt das Fi-
nanzamt einen Grundsteuermessbescheid. Daran anschließend setzt die Gemeinde (bei Stadt-
staaten das Finanzamt) mit gesondertem Bescheid die Grundsteuer fest. 
Vorgegangen werden kann gegen den Mess- und/oder den Steuerbescheid. Gegen den Mess-
bescheid kann beim Finanzamt Einspruch eingelegt und Ruhen des Verfahrens beantragt wer-
den. 
Wendet man sich gegen den Grundsteuerbescheid, ist Einspruch (Stadtstaaten), Widerspruch 
oder Klage (Niedersachsen) zu erheben. Das zulässige Rechtsmittel ist in der Rechtsbehelfsbe-
lehrung genannt. In allen Fällen ist die Rechtsbehelfsfrist zu beachten. Ist Widerspruch einzule-
gen, gibt es kein Ruhen des Verfahrens. Hier kann man sich mit der Gemeinde einigen, dass 
der Widerspruch bis zu einer Gerichtsentscheidung nicht bearbeitet wird. Gelingt diese Einigung 



 
Steuerliche Informationen November 2005 Dr. Gerl & Partner 

Steuerberatungsgesellschaft 
  
 

99997 Seite 2 

nicht, muss nach dem ablehnenden Widerspruchsbescheid geklagt werden. Erst hier gibt es die 
Möglichkeit, das Verfahren ruhen zu lassen. 
Zu beachten ist, dass die Rechtsbehelfe nur gegen noch nicht bestandskräftige Bescheide 
eingelegt werden können. Dies wird im Jahr 2005 i. d. R. nur bei neuen Bescheiden und 2006 
bei Eingang der Grundsteuerbescheide im Januar/Februar möglich sein. 

Auflösung einer fehlerhaft gebildeten Ansparrücklage 
Unternehmer dürfen unter bestimmten Voraussetzungen für die künftige Anschaffung oder 
Herstellung von neuen beweglichen Wirtschaftsgütern eine den Gewinn mindernde Rücklage 
bilden. Sie ist bei Anschaffung oder Herstellung des neuen Wirtschaftsguts Gewinn erhöhend 
aufzulösen, spätestens jedoch am Ende des zweiten der Rücklagenbildung folgenden Jahres. 
Vorstehende Grundsätze sind nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch dann an-
zuwenden, wenn es sich um eine unzulässig gebildete Rücklage handelt. Das Einkommensteu-
ergesetz unterscheidet bezüglich der Auflösungsvoraussetzungen nicht zwischen einer zu 
Recht oder einer zu Unrecht gebildeten Rücklage. 
Vorrangig ist bei einer fehlerhaft gebildeten Rücklage der Gewinn des Jahres zu erhöhen, in 
dem der Fehler unterlaufen ist. Kann es in diesem Jahr zu keiner Änderung kommen, muss die 
Rücklage am Ende des zweiten Jahres aufgelöst werden, das auf das Jahr der Rücklagenbil-
dung folgt. 
Zu berücksichtigen ist, dass das Ergebnis des Jahres, in dem die Rücklage aufgelöst wird, um 
6 % vom Auflösungsbetrag zu erhöhen ist. Dies gilt für jedes Jahr, in dem die Rücklage zu 
Unrecht bestanden hat. 

Schriftformgebot für Pensionszusagen 
Wird Mitarbeitern eines Unternehmens eine Pension zugesagt, darf bei der Gewinnermittlung 
durch Betriebsvermögensvergleich eine Rückstellung für Pensionsverpflichtungen gebildet 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Pensionszusage schriftlich erteilt wird und sie ein-
deutige Angaben zur Art, zur Form, zu den Voraussetzungen und zur Höhe der zukünftigen 
Leistungen enthält. 
Nicht Voraussetzung ist, dass auch der Pensionsberechtigte eine schriftliche Erklärung abgibt. 
Es reicht aus, dass er die Zusage mündlich annimmt. Dies hat der Bundesfinanzhof entschie-
den. 

Ertragsteuerliche Behandlung von Aufwendungen für VIP-Logen in 
Sportstätten 
Marketing ist auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten notwendig, und Sportevents haben eine 
große Massenwirkung. Angesichts der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft im nächsten 
Jahr in Deutschland rücken Sponsoringmaßnahmen in Form von VIP-Logen wieder stärker ins 
Visier. Passend dazu hat sich das Bundesministerium der Finanzen in einem Schreiben zur 
ertragsteuerlichen Behandlung von Aufwendungen für VIP-Logen in Sportstätten geäußert. 
Unterstützt ein Unternehmen ein sportliches Ereignis, erhält es im Gegenzug Werbemöglichkei-
ten. Daneben werden dem sponsernden Unternehmen auch Eintrittskarten für VIP-Logen über-
lassen, die neben dem Eintritt die Bewirtung von Geschäftsfreunden oder Arbeitnehmern um-
fassen. 
Regelmäßig werden diese Maßnahmen in einem Gesamtpaket vereinbart, wofür dem Sponsor 
ein Gesamtbetrag in Rechnung gestellt wird. Zu unterscheiden sind aber Aufwendungen 
für Werbeleistungen 
für eine besondere Raumnutzung 
für VIP-Maßnahmen gegenüber Geschäftsfreunden 
für VIP-Maßnahmen zu Gunsten von Arbeitnehmern 
sowie solche, die privat veranlasst sind. 
Außer im letzten Fall sind die Aufwendungen betrieblich veranlasst und mindern den steuerli-
chen Gewinn. 
Für den Betriebsausgabenabzug muss nachgewiesen werden, welchem Zweck der Aufwand 
diente, d. h. welchem Personenkreis aus welchem Grund die Leistung zugewendet wurde. 
Erforderlich ist nicht, dass schon im Vertrag der Gesamtbetrag auf das Nutzungsentgelt und die 
sonstigen Werbemöglichkeiten aufgeteilt wird. Möglich ist eine sachgerechte Schätzung mittels 
Fremdvergleichs oder eine pauschale Aufteilung: 
40 % für Werbung 
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30 % für Bewirtung 
30 % für Geschenke. 
Aufwendungen für die Bewirtung von Geschäftsfreunden aus geschäftlichem Anlass sind nur zu 
70 % abziehbar. Der Vorteil aus einer Bewirtung ist bei den Geschäftsfreunden nicht als Be-
triebseinnahme zu erfassen. 
Bei den Geschenken kann ohne anderweitigen Nachweis angenommen werden, dass die Auf-
wendungen je zur Hälfte auf Geschäftsfreunde und auf eigene Arbeitnehmer entfallen. 
Erhalten Geschäftsfreunde eines Unternehmens Einladungen in VIP-Logen, um geschäftliche 
Kontakte vorzubereiten und zu begünstigen, kann es sich steuerlich um Geschenke handeln, 
die für das einladende Unternehmen abziehbar sind, wenn die Zuwendung pro Jahr pro Emp-
fänger 35 € nicht übersteigt. 
Erfolgt die Zuwendung dagegen als Gegenleistung für eine bestimmte Leistung des Geschäfts-
freunds, fehlt es an der für ein Geschenk notwendigen unentgeltlichen Zuwendung. Die Auf-
wendungen sind dann grundsätzlich unbeschränkt als Betriebsausgaben abziehbar. 
Übersteigen die Aufwendungen für Geschenke an Geschäftsfreunde 35 € pro Empfänger und 
Wirtschaftsjahr, sind sie nicht als Betriebsausgabe abziehbar. 
Bei Geschäftsfreunden ist der geldwerte Vorteil für Geschenke als Betriebseinnahme oder Ar-
beitslohn zu versteuern, auch wenn das einladende Unternehmen die Aufwendungen nicht 
abziehen kann. Auf eine Benennung der Empfänger und deren steuerliche Erfassung kann 
verzichtet werden, wenn zur Abgeltung der Besteuerung 60 % des auf Geschäftsfreunde entfal-
lenden Betrags durch das einladende Unternehmen versteuert werden. 

Üblicher Endpreis eines Gebrauchtwagens 
Bei der Veräußerung eines zum Betriebsvermögen gehörenden Pkws an einen Arbeitnehmer ist 
darauf zu achten, dass der Veräußerungspreis dem Marktpreis entspricht. Wie dieser Markt-
preis zu ermitteln ist, war bisher umstritten. Der Bundesfinanzhof hat nunmehr hier Klarheit 
geschaffen. 
Nach Ansicht des Gerichts reicht es aus, wenn für die erforderliche Schätzung des Preises die 
so genannte „Schwacke-Liste“ herangezogen wird. Zwar werden in dieser Marktübersicht nur 
Richtwerte aufgeführt, unter Berücksichtigung von Fahrzeugausstattung sowie Laufleistung und 
entsprechenden Zu- und Abschlägen lässt sich jedoch ein zutreffender Wert feststellen. Ein 
Gutachten, das einen Händlereinkaufswert als Endpreis ausweist, ist nicht geeignet, den für die 
Besteuerung maßgeblichen Wert zu ermitteln. 

Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung und Verpachtung 
Ein Hausbesitzer hatte eine denkmalgeschützte Mühle zu Wohnzwecken umgebaut und u. a. 
durch die erhöhten Abschreibungen jahrelang Verluste erzielt. Nachdem er zur Tilgung der 
Darlehen Lebensversicherungen abgeschlossen hatte und nur noch Zinsen bezahlte, erkannte 
das Finanzamt die Verluste mangels Einkünfteerzielungsabsicht nicht mehr an. 
Sowohl das Finanzgericht als auch der Bundesfinanzhof gaben dem Vermieter Recht. Bei einer 
auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Ver-
mieter beabsichtigt, einen Einnahmeüberschuss zu erzielen, auch wenn sich über längere Zeit-
räume Werbungskostenüberschüsse ergeben. 
Etwas Anderes gilt nur dann, wenn besondere Umstände vorliegen, wie z. B. eine verbilligte 
Vermietung, Vermietung von Ferienwohnungen, befristete Vermietungstätigkeit oder Vermie-
tung eines aufwendig gestalteten Wohngebäudes. 

Keine unentgeltliche Nutzungsüberlassung bei kaufvertraglich 
vereinbarter Räumungsfrist 
Wird beim Erwerb eines zur Vermietung vorgesehenen Einfamilienhauses dem Veräußerer eine 
Räumungsfrist eingeräumt, ist dies nicht als unentgeltliche Nutzungsüberlassung zu werten. Die 
hierzu ergangene Entscheidung des Bundesfinanzhofs betraf folgenden Fall: 
Der Erwerber eines Einfamilienhauses hatte dem Veräußerer nach Besitzübergang ein fünfmo-
natiges Räumungsrecht eingeräumt. Ein Entgelt für die Nutzung war nicht zu zahlen, der Nut-
zende hatte lediglich die anfallenden Nebenkosten zu erstatten. Entgegen der Auffassung des 
Finanzamts, das in diesem Vertragsverhältnis eine unentgeltliche Nutzungsüberlassung mit der 
Folge der Nichtabziehbarkeit von Werbungskosten gesehen hatte, ließ das Gericht die während 
dieser Zeit entstandenen Werbungskosten zum Abzug zu. 
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Übernachtungskosten und Verpflegungsmehraufwand bei 
Einsatzwechseltätigkeit nach den Grundsätzen der Dienstreise 
Die Aufwendungen eines Bauarbeiters, der von seinem Arbeitgeber an wechselnden Tätigkeits-
stellen eingesetzt wurde, nahm der Bundesfinanzhof zum Anlass einer grundlegenden Ände-
rung der Rechtsprechung bei Auswärtstätigkeiten. Der Bezug einer Unterkunft an einer vorü-
bergehenden Tätigkeitsstätte begründet danach keine doppelte Haushaltsführung. Die Aufwen-
dungen der mit der Tätigkeit verbundenen Fahrt- und Übernachtungskosten sind in vollem Um-
fang als Werbungskosten abzugsfähig. Es gelten die Grundsätze der Dienstreise. Bei den 
Fahrtkosten ist die Entfernung vom Heimatort und nicht von der Unterkunft am Tätigkeitsort 
maßgebend. Die Übernachtung am Tätigkeitsort ist Teil der Auswärtstätigkeit. 
Die Höhe des abzugsfähigen Verpflegungsmehraufwands richtet sich nach der Abwesenheit 
des Arbeitnehmers von seiner Wohnung und nicht von seiner Unterkunft. Allerdings ist der 
Kostenabzug nach den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes auf die ersten 
drei Monate eines jeden Einsatzes an derselben Tätigkeitsstätte beschränkt. 

Auf den Auftrag kommt es an 
Ein Arbeitgeber hatte im Dezember eines Jahres einen Postgiroauftrag über die Direktversiche-
rung für einen Arbeitnehmer abgesandt. Die Postbank buchte den Betrag erst mit Wertstellung 
Anfang Januar des Folgejahres ab. In dem Jahr zahlte der Arbeitgeber die Direktversicherung 
für das laufende Jahr. 
Das Finanzamt behandelte die Beiträge zur Direktversicherung als in einem Jahr zugeflossen 
und besteuerte den die Grenze (2005 = 1.752 € im Kalenderjahr) überschreitenden Betrag als 
laufenden Arbeitslohn. 
Der Bundesfinanzhof widersprach dem Finanzamt. Für den Zufluss von Arbeitslohn ist der Ü-
berweisungsauftrag des Arbeitgebers maßgebend. Auf die Wertstellung des Kreditinstituts 
kommt es nicht an, weil der Arbeitgeber mit dem Auftrag die wirtschaftliche Verfügungsmacht 
über den Geldbetrag verliert. 

Kindergeld: Berufsausbildung nach Ablegung der Prüfung nicht in 
jedem Fall beendet 
Die Kindergeldkasse verweigerte einem Vater den weiteren Bezug von Kindergeld, nachdem 
seine Tochter eine Diplom-Prüfung bestanden hatte. Die Tochter war beim Arbeitsamt als ar-
beitssuchend gemeldet, ohne dass es zu einer Anstellung kam. Deshalb absolvierte die Tochter 
verschiedene weitere Qualifizierungsmaßnahmen. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschied, dass eine Berufsausbildung im steuerlichen Sin-
ne nicht in jedem Fall mit der bestandenen Diplom-Prüfung endet. Nach der steuerlichen 
Rechtsprechung umfasst eine Berufsausbildung nicht nur Ausbildungsmaßnahmen, die eine 
Mindestvoraussetzung zur Ausübung eines Berufs erfüllen. Danach befindet sich jeder in Be-
rufsausbildung, der sein Berufsziel noch nicht erreicht hat. Offensichtlich hat die bestandene 
Diplom-Prüfung nicht gereicht, um in das Arbeitsleben einzutreten. Aus der maßgeblichen Sicht 
der Eltern und des Kindes waren deshalb weitere Qualifizierungsmaßnahmen notwendig, und 
die Berufsausbildung war noch nicht abgeschlossen. 
Das Kindergeld musste dem Vater also weiterhin gezahlt werden. Das Gericht hat sich nicht 
dazu geäußert, in welchem Umfang die Arbeitsmarktlage den Abschluss der Berufsausbildung 
beeinflusst. 

Keine erbschaftsteuerrechtliche Vergünstigung bei Übertragung 
einzelner Grundstücke des Sonderbetriebsvermögens 
Die Übertragung von Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen oder we-
sentlichen Anteilen an Kapitalgesellschaften kann beim Erwerb durch Schenkung unter Leben-
den bei Einhaltung bestimmter Voraussetzungen mehrfach begünstigt sein. Der Erwerb von 
Betriebsvermögen ist nur begünstigt, wenn es als größere selbstständige Einheit übergeht 
(ganzer Gewerbebetrieb, mindestens aber Teilbetrieb). Der Beschenkte kann in den Genuss 
eines gesonderten Freibetrags, eines Bewertungsabschlags, einer Tarifbegrenzung oder der 
Möglichkeit einer zinslosen Stundung kommen. 
Das Niedersächsische Finanzgericht hatte darüber zu entscheiden, ob die alleinige Übertra-
gung einzelner Grundstücke aus einem Sonderbetriebsvermögen begünstigt ist. Das Finanzge-
richt entschied, dass die alleinige Übertragung von Sonderbetriebsvermögen ohne den dazuge-
hörigen Mitunternehmeranteil nicht begünstigt ist. Das Gericht stellt auch klar, dass einzelne 
Grundstücke kein Teilbetrieb sind. 
Der Bundesfinanzhof muss nun Klarheit schaffen. 
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Mietnebenkosten sind objektbezogen abzurechnen 
Der Eigentümer mehrerer Mietshäuser hatte für die Nebenkostenabrechnung die Objekte zu 
einer Wirtschaftseinheit zusammengefasst. Dieser Abrechnungsweise hat das Landgericht 
Bonn widersprochen. 
Nach Auffassung des Gerichts sind die Nebenkosten für das jeweilige Haus einzeln abzurech-
nen, um eine möglichst verbrauchsnahe Verteilung zu gewährleisten. Soll die Abrechnung auf 
der Grundlage einer Wirtschaftseinheit erfolgen, muss dies im Mietvertrag vereinbart sein oder 
der Mietvertrag deutlich zum Ausdruck bringen, dass die angemietete Wohnung zu einer Wirt-
schaftseinheit gehört. Gleichwohl hat der Mieter keinen Anspruch auf Neuerstellung einer ob-
jektbezogenen Nebenkostenabrechnung, wenn diese rechnerisch nachvollziehbar und damit 
formell ordnungsgemäß ist. 

Einstellen eines Warenangebots auf der Webseite von eBay 
In einem vom Oberlandesgericht Oldenburg entschiedenen Fall wurde ein gebrauchter Pkw auf 
der Webseite von eBay im Rahmen einer auf zehn Tage befristeten Auktion zum Startpreis von 
einem Euro angeboten. Nach sieben Tagen beendete der Anbieter die Internetauktion vorzeitig, 
weil er während der Laufzeit der Auktion am Pkw das Austreten von Getriebeöl festgestellt 
hatte. Er weigerte sich, das Fahrzeug an den zu diesem Zeitpunkt Meistbietenden gegen Zah-
lung des Gebots herauszugeben, der ihn daraufhin auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung in 
Anspruch nahm. 
Das Gericht bejahte den Schadensersatzanspruch und verurteilte den Anbieter zur Zahlung in 
Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen Gebot und Wert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der 
Auktion. Nach Auffassung des Gerichts war zwischen den Beteiligten ein wirksamer Kaufvertrag 
zu Stande gekommen. In der Einstellung des Angebots auf der Webseite und Freischaltung für 
die Versteigerung war die ausdrückliche Erklärung des Anbieters zu sehen, das zum Zeitpunkt 
der (auch vorzeitigen) Beendigung der Online-Auktion vorliegende Höchstangebot anzuneh-
men. Die Annahmeerklärung des Bieters lag in der Abgabe des Höchstgebots. Der festgestellte 
Sachmangel berechtigte den Anbieter nicht zur Anfechtung. 
 
 
Wir hoffen Ihnen einen hilfreichen Überblick gegeben zu haben. Natürlich stehen wir 
Ihnen für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

   
 Dr. Christian Gerl 
 Diplom-Kaufmann 
 Steuerberater 


